
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternbrief zum Schulstart am 10.Januar 2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Schulleitung, wie das gesamte Kollegium der KFS wünschen Ihnen auf 
diesem Wege ein gutes und gesundes neues Jahr 2022. 
 
Sicher haben Sie die Berichterstattung der Kultusministerkonferenz in den 
Medien ebenfalls verfolgt. Gestern haben wir Post aus dem Ministerium 
erhalten, was den Schulstart nach den Weihnachtsferien betrifft. 
 
Erst einmal können wir alle aufatmen. Eine befürchtete erneute 
Schulschließung wird es aktuell nicht geben.  
 
Dennoch wird die weitere schnelle Verbreitung der Omikron–Variante des 
Coronavirus ernst genommen. 
 
Die präventiven Maßnahmen, die nun ergriffen und in den Schulen umgesetzt 
werden sollen, sind sehr offen gehalten und werden sich an dem jeweiligen 
Infektionsgeschehen der einzelnen Schulen orientieren. 
 
Wir rechnen mit einer erhöhten Krankheitswelle unter Schüler*innen, aber auch 
unter Kolleg*innen. Der Schulbetrieb ist solange vollends aufrecht zu erhalten, 
wie die Rahmenbedingungen dies zulassen. Sollten die personellen Ausfälle 
nicht mehr vertreten werden können (hier sind die Resourcen begrenzt), kann 
es zu folgenden Szenarien kommen: 
 

• einzelne Klassen oder Klassenstufen können für eine kurze Zeit in den 
Fernlernunterricht geschickt werden. Diese können nur punktuell digital 
begleitet werden. Wir werden mit einzelnen Studiertagen und 
Arbeitspaketen arbeiten müssen. 

 
• der Ganztagesbetrieb kann für eine gewisse Zeit eingeschränkt 
werden und Unterrichtstage bereits um 12:30 Uhr enden. Ausnahmsweise 
können hier auch Hausaufgaben zu erledigen sein, insbesondere in den 
Hauptfächern. 
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Alle eventuellen Maßnahmen würden nach spätestens 10 Tagen 
vorschriftsmäßig auf ihre Notwendigkeit überprüft.  
 
Welche Maßnahmen in welchem Umfang hier von Nöten sein werden, müssen 
wir abwarten. Wir werden Sie stets auf dem Laufenden halten und 
Veränderungen rechtzeitig mitteilen. 
 
Eine Anmerkung zur Notbetreuung: 
 
Sollten wir Studiertage zuhause oder einen verkürzten Ganztag umsetzen 
müssen, können Sie ihr Kind für eine Notbetreuung anmelden, wenn Sie eine 
Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vorlegen, dass Sie vor Ort gebraucht werden 
und in welchem Umfang (genaue Arbeitszeiten). Diese Vorlage betrifft alle 
Sorgeberechtigten.  
Notbetreuung kann außerdem nur für Schüler*innen der 5.-7. Jahrgangsstufe 
angeboten werden. 
 
Was sich an den Schulen allerdings generell ändert, sind die Testmodalitäten. 
 
Wir werden die Schüler*innen in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien 
täglich testen. 
 
Von der Testpflicht ausgenommen sind nur noch Schüler*innen, die eine 
Boosterimpfung erhalten haben oder genesen sind und bereits mindestens 
einmal geimpft wurden. Wenn wir diesbezüglich keinen Nachweis vorliegen 
haben, muss Ihr Kind getestet werden, um die Schule besuchen zu können. 
Wir werden hier keine Ausnahmen oder Verzögerungen bei der Vorlage mehr 
zulassen können. 
 
Im Sinne der Verringerung eines erhöhten Ansteckungsgeschehens rufen wir 
dazu auf, Ihre Kinder bitte bereits am Wochenende an einer Teststation testen 
zu lassen. Hierzu besteht keine Verpflichtung, es vermeidet aber, dass bereits 
infizierte Schüler*innen die Schule am Montag betreten oder bereits auf dem 
Schulweg Mitschüler*innen anstecken können. Sollte Ihnen dies nicht möglich 
sein, hätte eine Testung zuhause einen ähnlich positiven Effekt auf das 
Infektionsgeschehen an der Schule. 
 
Auch das Tragen von Masken (medizinisch oder FFP2) ist weiterhin überall 
Pflicht. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus sind bis einschließlich 31.03.22 alle außerunterrichtlichen 
mehrtägigen Veranstaltungen untersagt. Hierzu zählen auch Berufspraktika. 
Was dies in Ihrem Fall bedeutet, werden Sie über die Klassenlehrkraft Ihrer 
Kinder erfahren. 
 
Bitte scheuen Sie sich nicht bei auftretenden Fragen auf uns zuzukommen.  
 
Herzliche Grüße  
 
Ihr Schulleitungsteam 
 
 
 
 
 
 
 


